Personliche Schutzausriistung

Bei vielen Arbeitsvorgangen oder Tatigkeiten sind die Beschaftigten Unfall- oder
Gesundheitsgefahren ausgesetzt, die allein durch betriebstechnische und
organisatorische MalRnahmen nicht ausgeschlossen werden kdnnen. In diesen
Fallen sollen personliche Schutzausrustungen (PSA) die Beschaftigten vor
schadigenden Einwirkungen bei der Arbeit schitzen. Zu den PSA zahlen
insbesondere: Kopfschutz (z. B. Schutzhelme); Fulschutz (z. B. Schutzschuhe);
Augen- und Gesichtschutz (z. B. Schutzbrillen); Atemschutz (z. B.
Atemschutzgerate) sowie Korperschutz (z. B. Schutzkleidung). Ist PSA notwendig,
muss sie der Unternehmer kostenlos zur Verfliigung stellen und in
ordnungsgemalem Zustand halten. Die Beschaftigten mussen bereitgestellte PSA
benutzen.

Personliche Schutzausristungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie
der EG-Richtlinie 89/686/EWG - umgesetzt durch die 8. Verordnung zum
Geratesicherheitsgesetz (8. GSGV) - entsprechen. Sie miussen insbesondere die
grundlegenden Anforderungen fir Gesundheitsschutz und Sicherheit des Anhanges
Il dieser Richtlinie erflillen. Der Hersteller oder sein in der EU niedergelassener
Bevollmachtigter muss dies in einer EG-Konformitatserklarung bestatigen. Jeder
PSA muss eine Benutzerinformation des Herstellers in deutscher Sprache beigefligt
sein. Sie enthalt auch Gebrauchs- und Pflegehinweise sowie ggf. Warnhinweise und
Erlauterungen.

Vor Einsatz einer PSA hat der Unternehmer die auftretenden Gefahrdungen zu
ermitteln und zu beurteilen (Gefahrdungsbeurteilung) und dafir geeignete PSA zu
bewerten und auszuwahlen. An der Entscheidung, welche PSA eingesetzt wird,
sollten die Beschaftigten (oder die Arbeitnehmervertretung) beteiligt werden.

Durch Aufklarung sowie Information und Motivation kann die Bereitschaft der
Beschaftigten am besten gefordert werden, die PSA zu tragen. Der Unternehmer
muss die Mitarbeiter im Gebrauch der PSA unterweisen. Hinweise fur diese
Unterweisung finden sich in den Regeln fur den Einsatz der PSA und in der
Benutzerinformation des Herstellers. Der Unternehmer und seine Flhrungskrafte
haben darlUber hinaus eine wichtige Vorbildfunktion, indem sie selbst immer die
erforderliche PSA benutzen.

Tragt ein Beschaftigter keine PSA, besteht - wenn hinweisende MalRnahmen
erfolglos waren - die Moglichkeit disziplinarischer Malinahmen. Die Nichtbenutzung
von PSA kann
» zum Verlust des Anspruchs auf Lohnfortzahlung fuhren, falls deshalb ein Unfall
eintritt;
+ einen Verstol} gegen die Arbeitsordnung darstellen;
 zu der Einschatzung fuhren, dass der Beschaftigte flr den Arbeitsplatz
ungeeignet ist und dort nicht mehr beschaftigt werden darf;
» zur Verhangung eines Buldgeldes durch den Unfallversicherungstrager gegen
den Beschaftigten fuhren.
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FUr personliche Schutzausriustungen und Kombinationen (z. B. Atemschutzhelme:
Kombination aus Atemschutz und Kopfschutz) gelten allgemeine Anforderungen.
Sie mussen
» Schutz gegenuber den abzuwehrenden Gefahren bieten, ohne selbst eine
grofliere Gefahr mit sich zu bringen;
« fUr die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sein;
» den ergonomischen Anforderungen und gesundheitlichen Erfordernissen der
Trager genugen;
» dem Trager angepasst werden, wenn es die Art der persoénlichen
Schutzausrustung erfordert.

Erfordern Gefahren den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PSA, mussen diese
aufeinander abgestimmt und ihre Schutzwirkung gegenuber den betreffenden
Gefahren gewahrleistet sein.

Personliche Schutzausristungen werden in drei Kategorien eingeteilt:
Kategorie I:

Dazu zahlen PSA, bei denen der Benutzer selbst die Wirksamkeit gegentber
geringfugigen Risiken beurteilen kann. Hierzu gehoren ausschlieRlich PSA zum
Schutz gegen

+ oberflachliche mechanische Verletzungen,

» schwach aggressive Reinigungsmittel,

* Risiken bei der Handhabung von Teilen mit Temperaturen unter 50 °C, die
keine gefahrlichen StélRe verursachen,
Witterungsbedingungen, die weder au3ergewohnlich noch extrem sind,
schwache Stélke und Schwingungen,
» Sonneneinstrahlung.

Kategorie Il:

Hierunter fallen PSA, die der Abwehr von mittleren Risiken flr Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dienen, die jedoch nicht der Kategorie Il
zuzuordnen sind, z. B.

* Gehorschutzer,

* Maschinenschutzanzuge,

» Arbeitsschutzhelme,

* Fullschutz.

Kategorie lll:

Dies sind PSA, die gegen todliche Gefahren oder irreversible Gesundheitsschaden
schitzen, und bei denen man davon ausgeht, dass der Benutzer die unmittelbare
Wirkung der Gefahr nicht rechtzeitig erkennen kann. Hierzu zahlen ausschlief3lich

» Atemschutzgerate,

» von der Atmosphare isolierende Atemschutzgerate und Tauchgerate,

* PSA, die einen zeitlich begrenzten Schutz gegen chemische Einwirkungen

oder ionisierende Strahlungen gewabhrleisten,
* PSA zum Einsatz in warmer Umgebung unter 100 °C,
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* PSA zum Einsatz in kalter Umgebung unter - 50 °C,

* PSA zum Schutz gegen Absturz aus der Hohe,

» PSA zum Schutz gegen Risiken der Elektrizitat und bei Arbeiten an unter
gefahrlicher Spannung stehenden Anlagen oder zur Isolierung gegen
Hochspannung.

FiUr den Einsatz von personlichen Schutzausristungen gilt:

Kopfschutz: Schutzhelme sind zu tragen, wenn mit Kopfverletzungen durch
AnstolRen, durch pendelnde, herabfallende, umfallende oder wegfliegende
Gegenstande zu rechnen ist.

Kopfhauben, Mutzen, Tlicher oder engmaschige Haarnetze mussen Beschaftigte
tragen, wenn die Gefahr besteht, dass das Kopfhaar von Maschinen oder
Maschinenteilen erfasst wird.

Augen- oder Gesichtsschutz muss getragen werden, wenn mit Augen- oder
Gesichtsverletzungen durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flissigkeiten oder
durch gefahrliche Strahlung zu rechnen ist.

Atemschutzgerate mussen Beschaftigte benutzen, wenn sie
gesundheitsschadlichen, insbesondere giftigen, atzenden oder reizenden Gasen,
Dampfen, Nebeln oder Stauben ausgesetzt sein kbnnen oder wenn
Sauerstoffmangel auftreten kann.

Gehorschutz: Personliche Schallschutzmittel missen zur Verfligung stehen, wenn
ein Beurteilungspegel von 85 dB (A) erreicht oder Uberschritten wird, und benutzt
werden in Arbeitsstatten, in denen Larm auftritt, bei dem ein Beurteilungspegel von
90 dB(A) erreicht oder Uberschritten wird. Derartige Bereiche sind als
"Larmbereiche" mit dem Gebotszeichen "Gehdrschutz benutzen" nach der UVV
"Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" zu
kennzeichnen.

Korperschutz : Je nach den Gegebenheiten ist Schutz einzelner Korperteile oder
Gesamtschutz erforderlich, wenn mit oder in der Nahe von Stoffen gearbeitet wird,
die zu Hautverletzungen fuhren oder durch die Haut in den menschlichen Korper
eindringen kénnen, sowie bei Gefahr von Verbrennungen, Veratzungen,
Verbruhungen, Unterkuhlungen, elektrischen Durchstromungen, Stich- oder
Schnittverletzungen.

Handschutz dient dem Schutz der Hande und Finger gegen Verletzungen durch
Stiche, Schnitte, Quetschen, Verbrennen, Veratzen und andere schadliche
Einwirkungen. Handschutzmittel sind Schutzhandschuhe in verschiedenen Formen,
Faustlinge oder Handleder. Als Materialien werden Leder, Kunststoff, Gummi und
Textilien verwendet. Form und Material richten sich nach der erforderlichen
Schutzwirkung und Beanspruchung. Handschuhe durfen nicht bei Arbeiten an sich
drehenden Teilen, z. B. an Bohrmaschinen, getragen werden, da der Handschuh
und damit die Hand von Spindeln, Wellen o. dgl. erfasst werden kann.
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Armschutz dient vorwiegend dem Schutz der Innenseite der Unterarme und
Ellenbogen gegen Schnitt-, Stich- und StoRverletzungen, z. B. beim Umgang mit
scharfkantigen Materialien wie Glas oder Blech. Form, Material und Befestigung
richten sich nach der Art der Tatigkeit. Auch Handschuhe mit langen Stulpen oder
Pulsschitzer kdnnen hier Schutz bieten.

Beinschutz , z. B. in Form von Gamaschen, Schienbein- und Knieschutzern, dient
dem Schutz der Beine, vorwiegend der Unterschenkel und Knie, gegen
Verbrennungen und mechanische Belastungen und Verletzungen. Als Werkstoffe
kommen je nach Einsatzbedingungen Leder, Kunststoff, Aluminium oder auch
feuerhemmend impragnierte Textilien in Betracht. Form und Material missen den
Arbeitsbedingungen angepasst sein. Gehen und Bucken darf der Schutz nicht
behindern. Bei Gefahr muss der Schutz schnell zu 16sen sein (z. B. Ruckverschluss
oder Klemmfeder).

Hautschutz ist Bestandteil des Korperschutzes. Dabei muss die Haut,
insbesondere der Hande, bei hautgefahrdenden Tatigkeiten durch Hautschutz-,
Hautreinigungs- und Hautpflegemittel geschutzt werden, um maoglichen
Hauterkrankungen vorzubeugen.

FuBschutz ist zu tragen, wenn mit Verletzungen durch Stof3en, Einklemmen,
umfallende, herabfallende oder anrollende Gegenstande, durch Hineintreten in
spitze oder scharfe Gegenstande oder durch hei3e Stoffe, heilRe oder atzende
Flussigkeiten zu rechnen ist. In Betracht kommen u. a. Schutzschuhe oder
Sicherheitsschuhe mit einer eingebauten Stahlkappe, die den Zehenbereich vor
Knochenbrichen, Quetschungen und Prellungen schutzt. Solche Schuhe gibt es fur
viele Einsatzarten, z. B. mit gleitsicheren, saurefesten, wasserdichten,
nageldurchtrittsicheren, elektrisch leitfahigen oder hitzebestandigen Sohlen.

Schutzkleidung soll den Menschen z. B. gegen Hitze und Kalte, Nasse, Gase,
Staube, Dampfe, Strahlung, elektrische Energie, Flammen, Funken, feuerflissige
Massen und chemische Stoffe wie Laugen, Sauren und Ole schitzen.

Schutz gegen Absturz (Anseilschutz) dient zur Sicherung von Personen bei
Arbeiten mit Absturzgefahr, wenn technische oder bauliche Schutzmal3inahmen, z.
B. Gelander oder Abdeckungen, nicht mdglich sind oder nicht ausreichen, und bei
Arbeiten in Apparaten, Behaltern u. dgl. mit Gesundheitsgefahrdung.
Absturzsicherungen sind je nach den Gegebenheiten: Haltegurte (Sicherheitsgurte),
Auffanggurte, Sicherheitsseile, Hohensicherungsgerate, Steigschutzgerate und
Abseilgerate. Rettungsgurte dienen sowohl als Schutz beim Einsteigen in Apparate,
Behalter usw. als auch gleichzeitig zur Bergung Verletzter oder Bewusstloser aus
engen Raumen, in denen sich gefahrliche Gase oder Dampfe befinden oder
ansammeln konnen.

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zahlen zu den Schutzausrustungen vor
allem der Elektriker-Schutzhelm, Gesichtsschutzschilde, Armschutzstulpen,
isolierende Handschuhe, Stiefel und Schuhe, isolierende Schutzkleidung allgemein
sowie Abdeckungen und isolierendes Werkzeug. Diese Schutzausristungen
mussen den Bestimmungen in DIN VDE 0680 T 1 entsprechen und mit dem VDE-
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Prufzeichen gekennzeichnet sein. Aullerdem mussen Herstellerzeichen (Name oder
Markenzeichen) und Herstellungsjahr angegeben sein.

Zur Prufung und Kennzeichnung von PSA der Kategorie | bescheinigt der
Hersteller selbst, dass die in Verkehr gebrachte PSA den einschlagigen Vorschriften
entspricht (EG-Konformitatserklarung). Er bringt auf jeder PSA die CE-
Kennzeichnung an.

PSA der Kategorie Il unterliegen einer verpflichtenden EG-Baumusterprifung , die
von akkreditierten Stellen durchgefuhrt werden. Solche PSA werden ebenfalls mit
der CE-Kennzeichnung versehen.

PSA der Kategorie Il unterliegen zusatzlich einer Kontrolle des fertigen
Endproduktes (stichprobenartige Produktpriifung oder Uberwachung des
Qualitatssicherungssystems durch die zugelassene Stelle). Die Kennzeichnung
erfolgt mit dem Zeichen CE und zusatzlich mit der Kennnummer der Stelle, die die
Produktionstiberwachung durchfihrt.

sk

—  Gesetz Uber die Durchfihrung von MalRnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Beschaftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbschG) (CHV 2)

—  Gesetz zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkte und zum
Schutz der CE-Kennzeichnung (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)

— Verordnung Uber die Benutzung personlicher Schutzausristungen (PSA-
Benutzerverordnung)

— 8. Verordnung zum Geratesicherheitsgesetz (Verordnung uber das
Inverkehrbringen von persdnlichen Schutzausrustungen - 8. GSGV)

— UVV Allgemeine Vorschriften (BGV A 1)/ (GUV 0.1) / (VSG 1.1)

— UVV Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz
(BGV A8)/(GUV0.7)/ (VSG 1.5)

— UVV Forsten (GUV 1.13) / (VSG 4.3)

— UVV Gefahrstoffe (VSG 4.5)

— Regeln fur den Einsatz von Schutzkleidung (BGR 189) / (GUV 20.19)

— Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190) / (GUV 20.14)

— Regeln fur den Einsatz von Ful3schutz (BGR 191) / (GUV 20.16)

— Regeln fur den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz (BGR 192) / (GUV
20.13)

— Regeln fur den Einsatz von Industrieschutzhelmen (BGR 193) / (GUV 20.15)

— Regeln fur den Einsatz von Gehoérschitzern (BGR 194)) / (GUV 20.33)

— Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195) / (GUV 20.17)

— Regeln fur den Einsatz von Stechschutzschirzen (BGR 196)

— Regeln fir den Einsatz von Hautschutz (BGR 197)

— Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausrustungen gegen Absturz
(BGR 198) / (GUV 10.4)

— Regeln fur den Einsatz von personlichen Schutzausristungen zum Halten
und Retten (BGR 199) / (GUV 20.28)
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— Regeln fur den Einsatz von Metallringgeflechthandschuhen und
Armschutzern (BGR 200)

— Regeln fur den Einsatz von persdnlichen Schutzausristungen gegen
Ertrinken (BGR 201)

— Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fur personliche
Schutzausrustungen, geandert durch Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG
und 96/58/EG

— DIN VDE 0680-1 Korperschutzmittel. Schutzvorrichtungen und Gerate zum
Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V

—  Personliche Schutzausrustungen, Heft 3 der Reihe "Sicherheit fur Sie", hrsg.
v. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Universum
Verlagsanstalt, Wiesbaden 1999 (BGI 597-3)

—  Broschure: Hautkrankheiten und Hautschutz (GUV 50.0.11)

— Vorschriftensammlung Personliche Schutzausristung (PSA), hrsg. v.
Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e. V., 0. O. 1999 u

aus: Worterbuch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Universum Verlagsanstalt, Wiesbaden



	Persönliche Schutzausrüstung

